
Die Europäische Norm DIN EN
12195 - 2, „Zurrgurte aus Chemie-
fasern“ ist seit Februar 2001 in Kraft.
Alle Zurrgurte, die seit Februar 2001
hergestellt wurden (siehe Zurrgurt-
etikett), müssen den Vorgaben die-
ser Norm entsprechen.

Laut offizieller Definition ist ein Zurr-
gurt eine Vorrichtung zur Ladungssi-
cherung, die aus einem textilen Gurt-
band mit einer Ratsche oder einer
Gurtbandklemme besteht und über-
wiegend mit Zurrhaken versehen ist.

In der Anwendung unterscheidet man
grundsätzlich zwei Zurrgurtsysteme:

Der einteilige Zurrgurt

Der einteilige Zurrgurt besteht aus ei-
nem langen Gurtband und einer Rat-
sche oder einer Gurtbandklemme, er
hat keine Zurrhaken. Diese spezielle
Gurtart wird häufig zum Bündeln oder
Umreifen von Ladungsteilen genutzt.

Der zweiteilige Zurrgurt 

Der zweiteilige Zurrgurt ist das Siche-
rungsmittel, das überwiegend zur An-
wendung kommt. Er setzt sich aus zwei
Komponenten zusammen. Einem ca.
7,5 m langen Gurtband mit Haken (Los-
ende) und einem kurzen Gurtband, an
dem die Ratsche und ein Haken befes-
tigt sind (Festende). Zweiteilige Zurr-
gurte werden in der Regel beim Nie-
derzurren in der Überspannung einge-
setzt. Sie können aber auch beim Di-
rektzurren im geraden Zug verwendet
werden.

Das textile Gurtband (Spannmittel)

Gemäß der DIN EN 12195-2, ist das
Gurtband ein gewebtes Textilband,
das in erster Linie zum Zurren von La-
dung vorgesehen ist. Überwiegend
eingesetzt werden Zurrgurte mit einer
Breite von 50 mm, es werden aber auch
Zurrgurte in einer Breite von 25 mm,
35 mm oder 70 mm angeboten.

Gurtbandmaterial

Das Gurtband wird überwiegend aus
Polyester hergestellt, in wenigen Fäl-

len auch aus Polypropylen. Weiterhin
zulässig, in der Praxis aber nahezu un-
bekannt sind Polyamid und andere
Werkstoffe.

Der Werkstoff, aus dem das Gurtband
hergestellt wurde, ist an der Farbe des
Zurrgurtetikettes erkennbar.

Die Farbe des Gurtmaterials selber
wird vom Hersteller frei gewählt, sie ist
unterschiedlich und hier unwichtig.

Belastbarkeit des Zurrgurtes

Wenn man die Zurrmittel richtig ein-
setzen will, ist es wichtig, die tatsäch-
lichen Belastungswerte der verwen-
deten Zurrgurte zu kennen.

� Die Zurrkraft des gebrauchsfähigen
Zurrgurtes ist die Kraft, die im gera-
den Zug maximal in einen Zurrgurt
eingeleitet werden darf. Sie wird als
Lashing Capacity bezeichnet und
mit LC abgekürzt. Die Werte sind in
daN und für den geraden Zug an-
gegeben. Bei Umreifungen (z.B.
Kopfschlinge) kann der angegebe-
ne Wert verdoppelt werden.

� Die Dehnung des Gurtbandes darf
beim Erreichen dieser Zurrkraft (LC)
7% nicht überschreiten. In der täg-
lichen Praxis wird die Bedeutung der
möglichen Dehnung des Gurtban-
des häufig unterschätzt oder gar
nicht bedacht.

� Die Mindestbruchkraft des ge-
brauchsfertig vernähten Zurrgurtes
muss mindestens dem doppelten
Wert der Zurrkraft (LC) entsprechen.
Das bedeutet doppelte Sicherheit.

Kennzeichnung des Zurrgurtes

Die DIN EN 12195-2 verpflichtet den
Hersteller von Zurrgurten, die einsatz-
fähigen Zurrmittel dauerhaft zu kenn-
zeichnen. Trotzdem sind immer wieder
Zurrgurte anzutreffen, bei denen ein
derartiges Kennzeichnungsetikett fehlt.
Durch diesen Umstand kann der An-
wender die technischen Werte des ein-
gesetzten Gurtes nicht mehr nachvoll-
ziehen.

Die DIN EN 12195-2 fordert, dass nur
gekennzeichnete Zurrgurte verwendet
werden dürfen. Zurrgurte, bei denen
das Kennzeichnungsetikett fehlt, dür-
fen nicht mehr verwendet werden.
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Aktuelle 
Zurrgurt-Infos  
Die Normen und Regeln der Technik bilden gemäß § 22 StVO die Basis
der Ladungssicherung. Die Europäische Norm DIN EN 12195-2 ist eine
dieser Regeln der Technik und sie beschäftigt sich mit den Zurrgurten.

Einteiliger 
Zurrgurt

Zeiteiliger 
Zurrgurt

Grafik SpanSet

Zweiteilige Zurrgurte werden haupt-
sächlich zum Niederzurren eingesetzt.

Einteilige Zurrgurte eignen sich gut zur
Sicherung von Dachlasten.
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Zurrgurte müssen mit einem recht-
eckigen, dauerhaft beständigen Eti-
kett versehen sein. Bei zwei- oder
mehrteiligen Zurrgurten müssen so-
wohl das Festende als auch das
Losende gekennzeichnet werden.

Die Zurrgurtetiketten müssen laut
DIN EN 12195-2 folgende Angaben
enthalten:
� Zurrkraft LC ➜ (LC = Lashing Ca-

pacity) ➜ Kraft des Zurrmittels
Die Höchstkraft, mit der ein Zurrgurt
bei der Verwendung im geraden Zug
belastet werden darf.

� Normale Handkraft SHF ➜ (SHF =
Standard Hand Force) ➜ Kraft des
Anwenders
Die Kraft, die zum Spannen der Rat-
sche aufzuwenden ist. Aus Gründen
der Arbeitsbelastung des Anwen-
ders, wurde sie mit 50 daN definiert.

� Normale Spannkraft STF ➜ (STF =
Standard Tension Force) ➜ Kraft
der Ratsche
Die Kraft, die durch die Handkraft mit
der Hebelübersetzung des Spann-
elementes erzeugt und dann als Vor-
spannkraft in das Zurrmittel eingelei-
tet wird. Die normale Spannkraft be-
zieht sich auf die normale Handkraft
von 50 daN und muss mindestens
0,10 LC (10% der LC) des Zurrgur-
tes betragen. Höhere Werte als 0,5
(50%) der LC sind nicht zulässig.

Weiterhin sind folgende Angaben auf
dem Kennzeichnungsetikett erforder-
lich:
� Hersteller
� Rückverfolgbarkeitscode des Her-

stellers

� Fertigungsdatum: Monat / Jahr
� Werkstoffkurzzeichen
� Zurrgurtlänge in Meter
� Dehnung bei zulässiger Höchstzug-

kraft im Spannmittel (in %)
� Hinweis: „Nicht heben, nur zurren!“

Hinweis: Einige Zurrmittelhersteller
weben schwarze Markierungsfäden in
Längsrichtung in das Gurtband ein.
Jeder dieser Markierungsfäden ist mit
500 daN zu multiplizieren. Das Ergeb-
nis entspricht der zulässigen Zugkraft
des Zurrgurtes im geraden Zug. Diese
Markierungsfäden können aber das
Etikett nicht ersetzen.

Hinweise für die Verwendung

Die einschlägigen Richtlinien und Nor-
men beinhalten folgende Verwen-
dungshinweise, die bei der Handha-
bung und Benutzung von Zurrgurten
unbedingt zu beachten sind:
� Nur unbeschädigte Zurrgurte ver-

wenden.
� Zurrgurte gleichmäßig über die zu si-

chernde Ladung verteilen.
� Zurrgurte nicht über ihre Zurrkraft

(LC) belasten.
� Zurrgurte nicht knoten.
� Zurrgurte so anlegen, dass sie nicht

verdreht sind und mit ihrer ganzen
Breite tragen.

� Zurrgurte nicht als Anschlagmittel
zum Heben von Lasten verwenden.

� Auf dem Gurtband keine Lasten ab-
setzen.

� Ein deutlich lesbares Kennzeich-
nungsetikett muss vorhanden sein.

� Zurrgurte nicht über scharfe Kanten
spannen oder über aufrauende
Oberflächen ziehen.

Der Schwerlastgurt

Für die Direktsicherung schwerer Las-
ten wurden spezielle Zurrgurte ent-
wickelt. Wegen ihrer hohen Zurrkraft
(LC) von 4.000 bis 10.000 daN im di-
rekten Zug und somit von 8.000 bis
20.000 daN in der Umreifung und ih-
res dabei relativ geringen Gewichtes
bieten sie eine echte Alternative zu den
Zurrketten.

Die DIN EN 12195-2 fordert, dass die
Vorspannkraft einer Ratsche (STF) min-
destens 10% der zulässigen Zugkraft
(LC) betragen muss. Bei Schwerlast-
gurten wird dieser Wert von den Rat-
schen in der Regel nicht erreicht. Aus
diesem Grund ist dann auch kein STF-
Wert auf dem Zurrgurtetikett aufge-
druckt und diese Schwerlastgurte dür-
fen nicht zum Niederzurren verwendet
werden.

Der so genannt Schwerlastgurt hat mit
75 mm ein breiteres Gurtband, stabi-
lere Verbindungselemente und eine
wesentlich stabilere Ratsche als der 50
mm breiten Standardzurrgurt.

Alfred Lampen
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Verwendung von Schwerlastgurten zum
Diagonalzurren.

Beispiel eines Zurrgurtetikettes gemäß der DIN EN 12195-2

Beispiel eines Schwerlastzurrgurtes Foto SpanSet
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